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Drucksache-Nr. XIII/1 vom 08.04.2026 
 
 
Wahl der/des Kreistagsvorsitzenden 
 
 

Sachverhalt: 
 
Der Kreistag wählt gem. § 31 Abs. 1 HKO i. V. m. § 5 Hauptsatzung in seiner ersten Sitzung nach 
der Wahl aus der Mitte eine/n Vorsitzende/n. 
 
Der/die Vorsitzende des Kreistages hat im Wesentlichen folgende Aufgaben: 
 

 Er/Sie repräsentiert den Kreistag in der Öffentlichkeit (§ 31 Abs. 3 HKO) 

 Er/Sie wahrt die Würde und die Rechte des Kreistags (§ 31 Abs. 3 HKO) 

 Er/Sie fördert die Arbeiten des Kreistages gerecht und unparteiisch (§ 31 Abs. 4 HKO) 

 Er/Sie beruft die Sitzungen des Kreistages ein (§ 32 HKO i. V. m. § 58 Abs. 1 HGO) 

 Er/Sie leitet die Sitzungen des Kreistages (§ 32 HKO i. V. m. § 58 Abs. 4 HGO) 

 Er/Sie übernimmt die Aufgaben des Wahlleiters bei vom Kreistag durchzuführenden Wahlen 

(§ 32 HKO i. V. m. § 55 Abs. 4 Satz 4HGO) 

 Er/Sie vertritt den Kreistag (§ 32 HKO i. V. m. § 58 Abs. 7 HGO) 

 
Die Wahl des Kreistagsvorsitzenden findet nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl statt. Dies 
bedeutet, dass gem. § 32 HKO i. V. m. § 55 Abs. 5 HGO derjenige/diejenige gewählt ist, für den/die 
mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen abgegeben werden. Nein-Stimmen gelten dabei als gültige 
und Enthaltungen als ungültige Stimmen. 
 
Gewählt wird gem. § 32 HKO i. V. m. § 55 Abs. 3 HGO schriftlich und geheim. Wenn niemand 
widerspricht kann durch Zuruf oder Handaufheben abgestimmt werden. 
 
Die Fraktionen wurden mit Schreiben vom 02.04.2026 zur Abgabe von Wahlvorschlägen aufgefor-
dert. 
 
Zur Unterstützung der/des Vorsitzenden gem. § 31 Abs. 1 S. 2 HKO, die/der als Wahlleitung tätig 
ist, ist von jeder Fraktion ein Mitglied als Wahlhilfe zu benennen. Diese bilden gemeinsam den 
Wahlvorstand. 
 




